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»Der Schimmel1 ist ein uralter Behelf im Kanzleibetriebe« (Langer 1914, iii). 
Mit diesem Satz leitete Alfons Langer2 im Februar 1914 sein Büchlein zum 
Disziplinarverfahren nach der eben verabschiedeten Dienstpragmatik (im 
Folgenden: DP) mit Erläuterungen und Beispielen ein. Er wollte damit den Amts-
vorständen und Beamten, denen die neuen Bestimmungen noch unvertraut waren, 
eine praktische Handreichung bieten. Die Materie war aber doch so komplex, 
dass es nicht bei einer »bloßen Formulariensammlung« (Langer 1914, iv)3 wie 
ursprünglich geplant geblieben war.
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1 Der (Amts-)Schimmel leitet sich vermutlich von Simile (lat. ähnlich) ab, der Bezeichnung für 
einen in der habsburgischen Bürokratie des 19. Jahrhunderts verwendeten Musterentscheid. Dazu 
meinte Erich Graf Kielmansegg, der Statthalter von Niederösterreich im Jahr 1906: »Das Simile, 
der ›Schimmel‹, wird fort und fort abgeschrieben, unbekümmert um die Änderung der Zeiten; es 
wird geschrieben und ›manipuliert‹ wie ehedem, ohne auch nur darüber nachzudenken, ob und 
wie eine Vereinfachung des administrativen Verfahrens möglich sei.« (Kielmannsegg 1906, 3). 
Eine andere mögliche Herleitung des ›Schimmels‹ könnte auf die Pferde von Amtsboten zurück-
gehen, so Sabine Zelger (2009, 147).
2 Alfons Langer war Staatsanwalt und Mitglied des einflussreichen deutschnationalen und anti-
semitischen »Deutschen Klubs«, dessen Obmann er von 1937 bis 1938 war (vgl. Erker et al. 
2020, 263).
3 »Seit der frühen Neuzeit waren Formulare in der Verwaltung gebräuchlich. Sie entwickelten 
sich aus sogenannten formulae, die als standardisierte Elemente der Rechtssprache Ver-
waltungsabläufe abkürzten; formula war also eine Bezeichnung für die Textgestalt vormoderner 
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Die Regelung der Ahndung von Verletzungen der Dienstpflicht oder des 
Standesansehens, also das Disziplinarrecht, ist ein wesentlicher Bestand-
teil des Beamtendienstrechts. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
die Anstellung von Beamten auf Lebenszeit, in österreichischem Amtsdeutsch 
»Pragmatisierung« genannt, zuerst im Rahmen einer Reihe von Hofkanzlei-
dekreten des frühen 19. Jahrhunderts zu Disziplinarverfahren »eingeschmuggelt« 
wurde, wie Waltraud Heindl festgestellt hat (Heindl 2013a, 48). Diese Ver-
ordnungen waren zwar weit von einem modernen Disziplinarrecht entfernt, 
verhinderten aber bereits ein willkürliches Entfernen von Beamten aus dem 
Dienst. Eine weitere wichtige Station auf dem Weg zu einem geregelten 
Disziplinarrecht war eine »Kaiserliche Verordnung vom 10. März 1860, über 
die Disziplinarbehandlung der k. k. Beamten und Diener« (RGBl 64/1860), die 
bereits Disziplinarkommissionen kannte, allerdings nur mit beratendem Votum 
gegenüber dem Dienstgeber. Das »Gesetz vom 21. Mai 1868, betreffend die 
Disciplinarbehandlung richterlicher Beamten und die unfreiwillige Versetzung 
derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand« (RGBl 46/1868) war, so 
Barbara Cargnelli-Weichselbaum, ein Impuls für die Forderung nach einer Dienst-
rechtskodifikation für Verwaltungsbeamte (Cargnelli-Weichselbaum 2019, 455). 
Der Jurist Hans Nawiasky bezeichnete das Disziplinarverfahren vor der DP als 
»Inquisitionsprozess«, da der Beschuldigte keine Parteienrechte und keine Ver-
teidigung hatte und da Richter und Ankläger nicht getrennt waren (Nawiasky 
1914, 31).

Erst die DP des Jahres 1914 brachte ein umfassendes Dienstrecht und damit 
auch neue Regelungen des Disziplinarrechts. Das Disziplinarrecht nach der DP 
ist kein Typenrecht, wie Barbara Cargnelli-Weichselbaum hervorhebt. Es gibt 
darin also keinen Katalog von Verfehlungen, die ein Dienstvergehen oder eine 
Standespflichtverletzung ausmachen, vielmehr war es die Aufgabe der zuständigen 
Kommission, auf Basis von unterschiedlichen Aussagen und Beweismitteln 
»herauszudestillieren« (Cargnelli-Weichselbaum 2019, 457), was vorgefallen war, 
wie schlimm dieses Vergehen war und in welcher Weise es sohin zu sanktionieren 
war. Aus diesem Grund sind Disziplinarakten eine sehr aussagekräftige historische 
Quelle: verschriftlichte Auseinandersetzungen über soziale Normen anhand von 
Abweichungen von solchen Normen aus der Perspektive der Behörde, aber auch 
aus Sicht der beschuldigten Person und von etwaigen Zeuginnen und Zeugen.4

Im Rahmen dieses Beitrags möchte ich diese Verfahren und im Zusammenhang 
damit entstandene Quellen auf ihre mehr oder weniger formularförmigen Teile hin 

4 Zur Würdigung von Disziplinarakten als historische Quelle vgl. Garstenauer 2019, 225 f.

 

Urkunden. Dabei kam ihnen eine doppelte Funktion zu: Sie beschleunigten die Verfahren und 
halfen dabei, Einzelfälle auf allgemeine Richtlinien zu beziehen. Ab dem 11. Jahrhundert hatte 
man begonnen, solche Textbausteine in sogenannten formularia zu sammeln. Erst mit dem Buch-
druck entstanden Vordrucke, die an dieses Prinzip anschlossen.« (Wimmer 2007, 74).
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untersuchen, in denen sich der Kontrast zwischen dem geregelten Verfahren einer-
seits und der teils überbordenden Realität des Disziplinarvergehens und dessen 
Dingfestmachung und Ahndung andererseits widerspiegelt. Insofern als hier von 
einem Formular die Rede sein kann, geht es überwiegend um dessen interne Funktion 
für die Verwaltung, die mit jener eines Fließbands verglichen wurde, das die Ver-
waltungsabläufe effizienter gestalten soll (Becker 2009, 283). Die Funktion des ›Inter-
views‹ finden wir auch im Disziplinarakt, auch hier aber nicht an eine externe Klientel 
gerichtet (Ausnahmen davon bilden die Ladungen von Zeuginnen und Zeugen, 
die nicht der Behörde angehören), sondern als Fragenkatalog für die Disziplinar-
kommission. Der zeitliche Rahmen sind die Jahre zwischen 1914 und 1938.

Das Disziplinarverfahren nach der DP von 1914

In der DP ist die Ahndung von Pflichtverletzungen in 68 Paragraphen geregelt. 
Diese Pflichtverletzungen betreffen entweder den Bereich des Dienstes oder 
die Standesehre, letztere kann auch durch das Verhalten im Privatleben verletzt 
werden. »Alle disziplinär strafbaren Handlungen, welche nicht unter das Straf-
gesetz fallen, sind […] entweder Verletzungen spezieller Pflichten, welche mit den 
Dienstesverrichtungen verbunden sind, oder Verletzungen der Standesehre durch 
Handlungen, die den Beamten der Achtung unwürdig machen, die sein Beruf 
erfordert« heißt es in einem Bericht des Staatsangestelltenausschusses des Abge-
ordnetenhauses vom 2. Mai 1912 (Pace 1914, 137 f.).

Das für das Disziplinarverfahren zuständige Gremium war die Disziplinar-
kommission einer jeden Behörde für die Verfahren erster Instanz. 
Disziplinaroberkommissionen in den Zentralstellen wickelten zweitinstanzliche 
Verfahren bzw. jene für höhere Beamte von der 6. Dienstklasse aufwärts ab. 
Diese Kommissionen setzten sich aus einem Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter sowie den weiteren Mitgliedern zusammen. Die Kommission war in Senate 
untergliedert, die die Verhandlung und Entscheidung der ihnen zugeordneten 
Disziplinarverfahren bewerkstelligten. Außer dem Vorsitzenden und seinem 
Stellvertreter setzte sich der Senat aus vier Beisitzern zusammen, von denen 
zwei rechtskundig sein mussten, die anderen zwei Fachbeamte. Wiewohl das 
Disziplinarverfahren in seiner Form dem Gerichtsverfahren nachempfunden ist, 
stellt es »Laiengerichtsbarkeit in Reinkultur« (Cargnelli-Weichselbaum 2019, 453) 
dar. Damit sollte gewährleistet sein, dass die Fachbeamten aufgrund ihrer Vertraut-
heit mit der Praxis ein Dienstvergehen adäquat einschätzten und sanktionierten – 
auch auf die Gefahr hin, dass sie in juristischen Abläufen nicht so versiert waren. 
Die weiteren Beteiligten außer der beschuldigten Person selbst waren ein auf drei 
Jahre bestellter Disziplinaranwalt5 sowie ein Anwalt der beschuldigten Person, 
entweder aus dem Beamtenstand oder ein Rechtsanwalt.

5 Zur Geschichte und Funktion des Disziplinaranwalts vgl. Cargnelli-Weichselbaum 2018.
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Wie kam nun ein Disziplinarverfahren zustande? Die Einleitung eines Ver-
fahrens, also die Beauftragung der Disziplinarkommission oblag dem Vor-
stand der Behörde, in der der oder die Beschuldigte beschäftigt war. Zunächst 
musste entschieden werden, ob es sich lediglich um eine Ordnungswidrig-
keit oder ein regelrechtes Dienstvergehen handelte.6 Der oder die Beschuldigte 
musste die Möglichkeit haben, sich mündlich oder schriftlich zu rechtfertigen. 
Der Vorgesetzte entschied, ob eine Ordnungsstrafe – eine Verwarnung oder eine 
Geldbuße – zu verhängen war oder nicht. Ordnungsstrafen wurden nicht in den 
Standesausweis eingetragen, eine Kommission wurde nicht einberufen. War es 
aber nicht eindeutig, ob eine Ordnungswidrigkeit oder eine schwerere Verfehlung 
vorlag, so musste eine Kommission entscheiden. Ein Untersuchungskommissär 
– ein untergeordneter Beamter oder aber der Vorstand selbst (vgl. Langer 1914, 
29) – musste nun Erhebungen anstellen, den Beschuldigten verhören, Zeugen-
aussagen sammeln, wenn notwendig Gutachter beauftragen und so das Verfahren 
bestmöglich vorbereiten. Der Bericht, den die Disziplinarkommission dann erhielt, 
sollte den Tatbestand schildern, aber auch Informationen zur beschuldigten Person 
und ihrer bisherigen dienstlichen Verwendung enthalten (vgl. Langer 1914, 30). 
Die Disziplinaranzeige erging an die Disziplinarkommission, die nach einem 
Bericht des Disziplinaranwalts entscheiden musste, ob ein Verfahren einzuleiten 
war. War dies der Fall, so wurden, falls die Sachlage noch nicht klar genug war, 
noch weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben (vgl. Cargnelli-Weichselbaum 
2019, 465). Nach Abschluss des Untersuchungsverfahrens wurden die Unter-
suchungsakten an den Disziplinaranwalt übermittelt, der sie mit seinen Anträgen 
der Disziplinarkommission vorlegte (vgl. Cargnelli-Weichselbaum 2019, 466). Die 
Disziplinarkommission entschied nun, ob das Verfahren eingestellt werden sollte 
(mit oder ohne Verhängung einer Ordnungsstrafe) oder ob eine Verweisung zur 
mündlichen Verhandlung beschlossen werden sollte.

Bei der nichtöffentlichen mündlichen Verhandlung waren außer den 
Kommissionsmitgliedern auch der oder die Beschuldigte und sein oder ihr Ver-
teidiger, der Disziplinaranwalt sowie etwaige Zeugen, Zeuginnen und Sachver-
ständige anwesend. Dazu kamen noch der Protokollführer und wenn gewünscht 
Vertrauenspersonen des Beschuldigten. Zuerst wurde der Verweisungs-
beschluss verlesen. Im Anschluss daran wurden der Beschuldigte sowie allfällige 
Zeugen und Zeuginnen vernommen,7 bei Bedarf Berichte über vorhergehende 
Ermittlungen verlesen. Der Disziplinaranwalt und der Beschuldigte durften sich 
zu den Beweismitteln äußern und Fragen an die Zeugen und Sachverständigen 
stellen. »Nach Schluß des Beweisverfahrens werden der Disziplinaranwalt mit 

6 Langer gibt als Beispiel an, dass es eine Ordnungswidrigkeit sei, wenn ein Beamter den 
Dienst vorzeitig verlasse, weil er mit der Arbeit schon früher fertig geworden sei, dass es aber 
ein Dienstvergehen sei, wenn er Parteien warten lasse, weil er sich während der Dienstzeit beim 
Frühschoppen befinde (vgl. Langer 1914, 9).
7 Allerdings wurden sie nicht wie bei Gericht unter Eid vernommen (vgl. Langer 1914, 80).
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seinen Ausführungen und Anträgen und der Beschuldigte sowie dessen Verteidiger 
mit der Verteidigung gehört. Dem Beschuldigten steht das letzte Wort zu.« (DP § 
125, zitiert in Pace 1914, 163 f.).

Auf Basis dieser Verhandlung kam die Disziplinarkommission zu einem 
Erkenntnis, in dem der Beschuldigte entweder von der Dienstpflichtverletzung 
freigesprochen oder aber dieser für schuldig erklärt wurde. War letzteres der 
Fall, wurde auch das Strafausmaß beschlossen. Der Beschuldigte wie auch der 
Disziplinaranwalt hatten das Recht, gegen das Erkenntnis binnen 14 Tagen nach 
Zustellung des Erkenntnisbescheids zu berufen, und zwar sowohl hinsichtlich der 
Schuld als auch des Strafausmaßes. Dann war die Disziplinaroberkommission am 
Zug, angesiedelt bei den übergeordneten Zentralstellen,8 deren Erkenntnisse nicht 
mehr in Frage gestellt werden konnten.

Je nach Schwere des Vergehens wurde als Disziplinarstrafe ein Verweis, ein 
Ausschluss aus der Vorrückung in höhere Bezüge, eine Minderung des Gehalts, 
eine strafweise Versetzung in den Ruhestand mit verminderten Bezügen oder als 
drastischste Maßnahme die Entlassung verhängt (vgl. Langer 1914, 11–20). Die 
Bemessung der Strafe war abhängig von der Schwere des entstandenen Schadens, 
der Schuldhaftigkeit, dem Vorleben der beschuldigten Person sowie diversen 
Umständen, die strafverschärfend oder -mildernd wirken konnten. Wenn die 
beschuldigte Person Familienangehörige zu erhalten hatte, wurde das etwa als 
mildernder Umstand gewertet.

Woraus besteht ein Disziplinarakt?

Die formale Ausgestaltung der Disziplinarakten variierte von Amt zu Amt und 
auch im Laufe der untersuchten Jahre. An Akten der frühen 1920er Jahre kann 
man erkennen, dass Formulare und Vordrucke aus der Monarchie weiterver-
wendet wurden, manchmal mit, manchmal ohne Korrektur der Überschrift 
(»Disziplinaroberkommission des k. k. Finanzministeriums«). Je nach Vollständig-
keit und Komplexität des jeweiligen Falles befinden sich in Disziplinarakten – so 
wie sie heute in Archiven gefunden werden können9 – unterschiedliche Schrift-
stücke mit mehr oder weniger formularhaftem Charakter. Die chronologische 
Ordnung variiert ebenfalls, häufig beginnt sie aber mit dem letztgültigen Erkennt-
nis und geht dann in umgekehrter Weise bis zu den frühesten Dokumenten weiter.

8 In der Regel waren das die zuständigen Ministerien, allerdings war der Begriff ›Zentralstelle‹ 
zu dieser Zeit nicht legaldefiniert. Cargnelli-Weichselbaum weist darauf hin, dass eine Definition 
erst im Rahmen einer DP-Novelle des Jahres 1969 erfolgt ist.
9 Im Fall dieses Beitrags stammen die Quellenbeispiele aus der Disziplinaroberkommission beim 
Bundeskanzleramt.



94 T. Garstenauer

Zumeist ist die äußere Hülle ein Aktendeckblatt der Behörde, das ein Vordruck 
mit den Rubriken Geschäftszahlen, Geschäftszeichen, Grundzahl, Gegenstand, 
Fristen sowie »Zur Einsicht vor Genehmigung/Abfertigung/Hinterlegung« ist. Der 
Bericht des Untersuchungskommissärs ist ein Bestandteil der Disziplinarakten. In 
zweitinstanzlichen Verfahren der Disziplinaroberkommission findet man auch ein 
sogenanntes Referat (in dem mehr oder weniger ausführlich die in erster Instanz 
verhandelte Tat und das dazugehörige Erkenntnis dargelegt werden) sowie den 
Antrag auf weitere Schritte im Verfahren. Hier finden sich auch – mitunter sehr 
ausführliche – Informationen die Person der oder des Beschuldigten betreffend. 
In einigen Akten nimmt dieses Referat eine formularhafte Form an (z. B.  
Diziplinarakt - im Folgenden DA – Fransche) – was naheliegt, zumal in unter-
schiedlichen Fällen ähnliche Informationen abgefragt werden –, in anderen ist es 
als Fließtext gestaltet. In manchen Fällen ist die in Formularform gestaltete Quali-
fikationstabelle einer beschuldigten Person beigelegt (DA Finsterer) oder auch eine 
ausformulierte Beschreibung der Person (DA Franek, DA Feiferlik). Verhandlungs-
schrift und -protokoll sind Dokumente, die Besprechungen der Kommission 
außerhalb der mündlichen Verhandlung dokumentieren. Ein Verweisungsbeschluss 
wurde gefasst und schriftlich niedergelegt, sofern eine mündliche Verhandlung für 
erforderlich erachtet wurde. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung kann sehr 
umfangreich sein, zumal mitunter lange Vernehmungen unterschiedlicher Personen 
darin verschriftlicht sind, manchmal in direkter, manchmal in indirekter Rede. In 
einigen Fällen liegt dem Protokoll der mündlichen Verhandlung ein regelrechter 
Fragebogen bei (z. B. DA Finsterer), welcher der Kommission dabei helfen soll, 
zu einem Erkenntnis zu kommen: Waren mildernde Umstände zu werten? Sind alle 
gewertet worden? Waren erschwerende Umstände zu werten? Sind alle gewertet 
worden? Ist der Berufung des Disziplinaranwaltes Folge zu leisten? Welche Strafe 
erscheint angemessen? Ein Protokoll über die Abstimmung belegt, wie die Ent-
scheidung über das Erkenntnis vonstattengegangen ist. Über die Schuld- und 
Straffrage wird dabei jeweils separat abgestimmt. Häufig sind mehrere Abschriften 
des Erkenntnisses mit den Entscheidungsgründen, die zu diesem geführt haben, 
enthalten. Abgesehen von den manchmal sehr ausufernden Protokollen, Referaten 
und Berichten sind in den Akten auch kleinere Textsorten zu finden wie etwa 
Ladungen für Zeugen oder Vollmachtsübertragungen an die Rechtsanwälte der 
Beschuldigten. In den Akten der 1930er Jahre liegen sie oft als Vordruck bei.

Zusätzlich zu den erwartbaren schriftlichen Dokumenten finden sich fallweise 
auch Skizzen und Pläne10 oder konkrete Beweismittel – so etwa ein Kalender der 
Deutschen Reichsbahn, auf dessen Blatt vom 20.–22. April 1936 Adolf Hitler 
abgebildet ist. Dieses Kalenderblatt hatte im Büro eines Bibliothekars der Uni-
versität für Bodenkultur Anstoß erregt und ihm die Ordnungsstrafe einer Ver-
warnung eingebracht (DA Feuerstein).

10 So etwa in einem sehr umfangreichen Disziplinarakt über einen Amtsrat im Bundeskanzleramt, 
der verdächtigt wurde, einer Hofratswitwe unrechtmäßig Gemälde abgekauft zu haben – hier ist 
ein Plan der Wohnung der Witwe inkludiert mit der Angabe, wo sich die Bilder befunden hatten 
(DA Feiferlik).
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Interessanterweise finden sich in frühen Disziplinarakten explizite Hin-
weise auf Langers Buch, etwa im Fall eines galizischen Polizeibeamten, der 
in betrunkenem Zustand in einem Gasthaus mit russischen Offizieren über den 
Kriegsfortschritt gesprochen und dabei geäußert haben soll: »daß die Russen 
voraussichtlich siegen werden, und daß die österreichischen Offiziere in Brzesko 
nichts täten als essen und trinken« (DA Gadzinski). Dafür wurde er verhaftet und 
es wurde gerichtlich untersucht, ob sein Verhalten als Spionage gewertet werden 
sollte. Die Staatsanwaltschaft befand, dass es sich um betrunkenes Geschwätz, 
aber keinen strafbaren Tatbestand gehandelt hatte, und leitete die Akten an 
die Disziplinarkommission weiter. Diese wiederum befand, dass der Polizei-
kommissär sich eine Verletzung der Pflicht zur Wahrung des Amtsansehens 
zuschulden kommen lassen hatte und erkannte auf eine Disziplinarstrafe, näm-
lich eine Ausschließung von der Vorrückung in höhere Bezüge für die Dauer von 
zwei Jahren. Nun legte der galizische Statthaltereirat Adam von Gubatta, der als 
Disziplinaranwalt fungierte, Berufung ein, weil aus seiner Sicht seine Argu-
mente und seine Rolle als Disziplinaranwalt zu wenig gewürdigt worden seien. 
Aus seiner Sicht sei die Verhaftung des Polizeikommissärs noch schädlicher für 
das Ansehen des Amtes als die Trunkenheit und das Sprechen mit russischen 
Offizieren. Zudem sei das Erkenntnis nicht ihm, sondern nur seinem Stellvertreter, 
der an der mündlichen Verhandlung beteiligt gewesen war, zugestellt worden. Die 
Kommission konterte unter Berufung auf Langer: »Statthaltereirat von Gubatta 
verkennt den Umfang der Aufgaben und Befugnisse des Disziplinaranwaltes« (DA 
Gadzinski).

Die verschwundene Waage vom Schwendermarkt

An einem etwas ungewöhnlichen Fall lässt sich zeigen, wie ein Disziplinar-
verfahren über Schimmel und Formular hinauswachsen konnte (Abb. 1 und 2).

Konkret ging es um den Sicherheitswacherayonsinspektor Fleischer, der wegen 
einiger Vorfälle im Jahr 1927 zwei Disziplinarverfahren gewärtigen musste. Ihm 
wurde vorgeworfen, dass er angetrunken im Dienst erschienen sei, dass er sich 
unrechtmäßig vom Dienst entfernt habe, dass er regelmäßig in betrunkenem 
Zustand seine Hausmitbewohner lautstark beschimpfte und dass er eines frühen 
Morgens eine beim Schwendermarkt im 15. Wiener Gemeindebezirk auf dem 
Gehsteig stehende Waage mitgenommen habe. Die Verfehlungen wurden in zwei 
unterschiedlichen Verfahren behandelt, waren aber miteinander durch die zeitliche 
Nähe verschränkt.

Fleischer wurde 1893 geboren und war gelernter Techniker, der vor dem und 
im Ersten Weltkrieg Militärdienst geleistet hatte. Im Oktober 1918 trat er in den 
Sicherheitswachdienst ein, wurde ein Jahr später definitiv gestellt und erreichte im 
Jahr 1923 den Rang eines Rayonsinspektors. Zur Zeit der beschriebenen Vorfälle 
war er seit zwei Jahren geschieden (ohne Unterhaltspflichten) und lebte bei seiner 
Mutter, die einen Stand am Schwendermarkt innehatte.
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Im Akt findet sich eine Auflistung seiner »Konduite« seit 1924, aufgegliedert 
nach den Punkten

• Verhalten außer Dienst
• Auffallende Neigungen
• Persönliche Verhältnisse
• Verhalten im Dienste
• Benehmen gegen Vorgesetzte/Kameraden/das Publikum

Abb. 1 Erste Seite des Protokolls über die mündliche Verhandlung, Muster aus Langer 1914, 85
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Ab 1925 wird in beinahe allen Punkten die Einschätzung des dienstlichen und 
außerdienstlichen Verhaltens seitens der Vorgesetzten negativer, was im Akt 
einmal mit dem unglücklichen Ende seiner Ehe in Verbindung gebracht wird. 
Vermerkt sind auch drei Disziplinarstrafen (Verweis, Minderung des Dienstein-
kommens für 3–6 Monate) zwischen 1924 und 1927, die entweder mit Trunkenheit  
im Dienst, nichtstandesgemäßem Betragen außer Dienst und unzulässigem Ver-
lassen eines Bereitschaftsortes zu tun haben.

Der chronologische Ablauf der Ereignisse gestaltete sich folgendermaßen:

Abb. 2 Erste Seite des Protokolls über die mündliche Verhandlung, Beispiel aus dem DA 
Fleischer. (Quelle: Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, 
Präsidium, Disziplinaroberkommission, Karton 15, D-91/35, Disziplinarakt Leopold Fleischer)
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Datum Ereignis

1. Juni 1927 Trunkenheit im Dienst, Verlassen des Dienstpostens, Lautstarker 
Streit mit einem Chauffeur nach Dienstschluss => Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens

4. Oktober 1927 Erkenntnis der Disziplinarkommission auf teilweise Schuldigkeit, 
Disziplinarstrafe der Minderung der Bezüge um 20 % für zwei Jahre

26. Oktober 1927 Berufung des Disziplinaranwalts, Forderung eines höheren 
Strafausmaßes

30./31. Oktober 1927 Entwendung einer Waage, angebliche Belästigung der Hausparteien
=> Einleitung eines neuen Disziplinarverfahrens

3. Mai 1928 Erkenntnis der Disziplinaroberkommission, der Berufung wird statt-
gegeben, Minderung der Bezüge um 25 % für zwei Jahre

19. Jänner 1929 Erkenntnis der Disziplinarkommission auf teilweise Schuldigkeit, 
Disziplinarstrafe der Entlassung

? Jänner 1929 Berufung des Beschuldigten: Minderung des Strafausmaßes
und des Disziplinaranwaltes: Schuldigkeit in allen Punkten

17. März 1930 Erkenntnis der Disziplinaroberkommission: der Berufung des 
Disziplinaranwaltes wird stattgegeben, Disziplinarstrafe der Ent-
lassung bleibt aufrecht

Für die Abwicklung des ersten Verfahrens, die Vorfälle am 1. Juni 1927 betreffend, 
wurden Aussagen von Kollegen, von Geschäftsinhabern, bei denen der Beschuldigte 
in der Dienstzeit Essen und Getränke gekauft hatte, wie auch ein amtsärztliches 
Attest, das an jenem Tag von einem Vorgesetzten angeordnet wurde, in der münd-
lichen Verhandlung ins Treffen geführt. Ich möchte aber näher auf das zweite, auf-
grund widersprüchlicher Aussagen sehr umfangreiche Verfahren eingehen.

Kurz nachdem Ende Oktober 1927 Berufungen gegen das Erkenntnis der 
Disziplinarkommission eingegangen waren, wurden neue Vorwürfe gegen 
Fleischer erhoben. Zum einen war ein anonymes Schreiben an das Abteilungs-
kommando, bei dem er tätig war, eingegangen:

[…] Inspektor Leopold Fleischer legt ein Benehmen zutage, für das man keine Worte 
findet. Jeden Ersten besauft er sich derart, dass er keinem Menschen mehr gleich sieht, 
beschimpft alle Leute mit den ordinärsten Worten und ich glaube, um die Autorität der 
Wache zu wahren, solche Elemente in keine Uniform gehören [sic]. Andere müssen sich 
um ein paar Groschen schinden und rackern und er geht am Ersten, holt sich sein Geld 
und versauft es in den Tag. Die ganze Umgebung ist schon empört von dem Treiben dieses 
Inspektors. Bitte in sein Wohnhaus [Adresse] zu kommen, dort wird man erst Wunder 
erzählen und ich glaube, da wird er die längste Zeit bei der Wache gewesen sein, denn was 
er in seinem Hause aufführt, kann man nicht glauben, wenn man es schreibt. (DA Fleischer)

Die Verfasserin des Briefes war, wie sich im Laufe des Verfahrens heraus-
stellte, eine mit dem Beschuldigten verfeindete Frau, die im selben Hause wie er 
wohnte.11 Nachforschungen bei anderen Parteien ergaben, dass es tatsächlich zu 

11 Dazu befragt äußerte der Beschuldigte: »Ich habe noch nie im Hause mit jemandem gestritten: 
die Hausfrau hat eine Köchin, eine beschränkte Person, die jedem etwas antut: so dreht sie einem 
zum Beispiel das Wasser ab, wenn man es holen will«.
Vorsitzender: »Warum sind Sie mit der Hausfrau im Streite?«
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solchen Belästigungen gekommen war. Während die Disziplinarkommission in 
diesem Fall auf nicht schuldig erkannte, sah die Disziplinaroberkommission das 
anders und erkannte, bezugnehmend auf die Erhebungen bei den Nachbarparteien 
und auf das Vorleben des Rayonsinspektors auf schuldig.

Komplizierter gestaltete sich die Angelegenheit mit der Waage. Nachdem 
Fleischer am Abend des 30. Oktober 1927 für seine Mutter in Schwechat eine große 
Menge Kartoffeln gekauft, danach bei dem Landwirt gegessen und getrunken und 
später noch ein Kaffeehaus aufgesucht hatte (»Ich habe in Schwechat vier Gläser 
Haustrunk12 (Viertelgläser), im Kaffeehause Kaffee und 1 Flasche Bier zu mir 
genommen.«, DA Fleischer) machte er sich auf den Heimweg und kam dabei um ca. 
drei Uhr morgens am Schwendermarkt vorbei. Dort sah er nach eigenen Angaben 
einen Marktstand in Unordnung und davor auf dem Gehsteig eine Waage stehen. 
Er nahm die Waage an sich, ließ dabei seinen Regenschirm am Stand hängen, und 
brachte sie zu sich nach Hause. Dort übergab er sie seiner Mutter, die sich bereits für 
die Arbeit an ihrem Marktstand bereit machte, mit dem Ersuchen, sie solle heraus-
finden, wem die Waage gehöre, und legte sich schlafen. Ein Marktwächter, der den 
vergessenen Schirm als Fleischer gehörend erkannt hatte, brachte den Schirm zu ihm 
in die Wohnung. Als der Wächter wieder zum Markt zurückkehrte, herrschte große 
Aufregung über die verschwundene Waage der Marktstandlerin Tremer, überdies 
wurden beim Stand von Fleischers Mutter zu dieser Waage gehörende Gewichte ent-
deckt. Auf neuerliche Rückfrage des Wächters bei Fleischer kam heraus, wo sich die 
Waage befand. Die ebenfalls als Zeugin einberufene Mutter des Beschuldigten gab in 
der mündlichen Verhandlung an, sie habe vergessen, sich gleich zu erkundigen, wem 
am Markt eine Waage fehlte, weil sie noch verschlafen gewesen sei, zudem musste 
sie erst ihren Marktstand fertig machen. Sie wurde von Frau Tremer konfrontiert, die 
Fleischer als Dieb bezeichnete. Dazu entspann sich in der Verhandlung der folgende 
Dialog zwischen dem Vorsitzenden und der Mutter des Beschuldigten:

Vorsitzender: »[…] aber gesagt haben Sie nichts davon, daß Ihr Sohn die Waage gefunden 
habe?«

Zeugin: »Wenn man ein Kind hat, das immer brav war und es kommt plötzlich jemand 
und sagt, das Kind sei ein Dieb, so wird jeder wie vom Donner getroffen sein.«

Vorsitzender: »Wenn Sie gewusst hätten, daß Ihr Sohn die Waage gefunden habe, 
hätten Sie sicher davon gesprochen!«

Zeugin: »Ich konnte nicht sprechen, weil ich mich so schämte, ein Kind zu haben, das 
ein Dieb sei.«

Vorsitzender: »Sie hätten aber sagen können, mein Sohn ist kein Dieb, er hat die 
Waage gefunden und sie ist bei mir zu Hause!«

Zeugin: »Ich konnte nicht reden, da mich Frau Tremer nicht zu Wort kommen ließ.« 
(DA Fleischer)

Beschuldigter: »Weil sie von einem verlangt, daß man ihr besondere Ehren erweist: ich soll ihr 
womöglich die Hand küssen: dabei geht sie aber selbst im Schwimmkostüm herum, etz. [sic]« 
(DA Fleischer).

 

12 Haustrunk ist ein aus Trester erzeugtes Getränk, das nur für den eigenen Hausbedarf verwendet 
werden darf. Die Pressrückstände werden dafür mit Wasser aufgegossen und vergoren.
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In erster Instanz erkannte die Disziplinarkommission, dass sich eine Diebstahls-
absicht zwar nicht eindeutig nachweisen ließe, dass das Verhalten Fleischers 
aber dennoch ein schweres Dienstvergehen darstelle, das mit der strengsten 
Disziplinarstrafe geahndet wurde, zumal auch schon Gerüchte im Umlauf waren, 
er habe die Waage gestohlen. Die Disziplinaroberkommission änderte nichts 
an der Entscheidung über Schuld und Strafe in diesem Punkt, folgte also der 
Berufung des Disziplinaranwalts, nicht aber jener des Beschuldigten.

Es zeigt sich an diesem Beispiel auch, wie streng die Ahndung von Disziplinar-
vergehen ausfallen konnte: Wiewohl der Rayonsinspektor nicht strafrechtlich 
wegen Diebstahls belangt wurde, reichte der Verdacht, er könnte einen Diebstahl 
begangen haben, dafür, dass über ihn auch noch nach der Berufung die höchst-
mögliche Disziplinarstrafe der Entlassung ausgesprochen wurde.

Abschließende Bemerkungen

Wie schon eingangs bemerkt ist die Existenz von Schimmeln, 
Formulariensammlungen und Mustertexten im Kanzleistil – man denke an das 
1802 in Wien erschienene zweibändige Kompendium von Mustertexten von 
Johann Georg Christoph von Keßler (1802, zitiert in Margreiter 2011, 79 ff.) – 
im Österreich des 20. Jahrhunderts keine Novität. Die Besonderheit von Langers 
Buch zum Disziplinarverfahren (das, anders als bei Keßler, keine Beispielsdialoge 
etwa der Zeugenvernehmung anführt) besteht darin, dass es eine Schnittstelle 
zwischen Bürokratie, Rechtswesen und – in Person der nichtbeamteten Zeugen 
und Zeuginnen – auch Bürgern und Bürgerinnen darstellt. Seine praktische 
Relevanz ist durch direkte Zitate in Disziplinarakten, insbesondere der ersten Jahre 
nach 1914, belegt. Die Vielfalt der Disziplinarfälle und der daraus resultierenden 
Fälle zeigt, dass die Fließbandfunktion von »Schimmeln« und Formularen wohl 
grundsätzlich Wirkung zeigte, aber dies wohl eher in unkomplizierten, wenig 
kontroversen Fällen. Aber selbst wenn in der mündlichen Verhandlung wider-
sprüchliche Aussagen eine Entscheidung erschwerten, selbst wenn die Emotionen 
hochgingen und nicht immer mit feiner Klinge gefochten wurde, so blieben die 
DP und die damit verbundenen Formalia der strukturgebende Rahmen.

Literatur

Becker, Peter (2009): Formulare als »Fließband« der Verwaltung? Zur Rationalisierung und 
Standardisierung von Kommunikationsbeziehungen, in: Eine intelligente Maschine? Hand-
lungsorientierungen moderner Verwaltung (19./20. Jh.), hg. v. Peter Collin und Klaus-Gert 
Lutterbeck, Baden-Baden: Nomos, S. 281–298.

Cargnelli-Weichselbaum, Barbara (2018): Geschichte und Funktion des Disziplinaranwalts im 
Beamtenrecht, in: »das Interesse des Staates zu wahren«. Staatsanwaltschaften und andere 
Einrichtungen zur Vertretung öffentlicher Interessen. Geschichte, Gegenwart, Perspektiven, 
hg. v. Gerald Kohl und llse Reiter-Zatloukal, Wien: Verlag Österreich, S. 397–431.



101Jenseits einer »bloßen Formulariensammlung« 

Cargnelli-Weichselbaum, Barbara (2019): Laiengerichtsbarkeit in Reinkultur im Disziplinar-
recht des öffentlichen Dienstes, in: Laien in der Gerichtsbarkeit. Geschichte und aktuelle 
Perspektiven, hg. v. Gerald Kohl und llse Reiter-Zatloukal, Wien: Verlag Österreich, S. 453–
491.

Huber, Andreas, Linda Erker und KlausTaschwer (2020): Der Deutsche Klub. Austro-Nazis in 
der Hofburg. Wien: Czernin Verlag.

Garstenauer, Therese (2019): The Conduct of Life of Austrian Civilian Government. Employees 
in the First Republic, in: The Habsburg Civil Service and Beyond, hg. v. Franz Adlgasser und 
Fredrik Lindström, Wien: Austrian Academy of Sciences Press, S. 213–231.

Heindl, Waltraud (2013): Gehorsame Rebellen: Bürokratie und Beamte in Österreich. Bd. 1: 
1780 bis 1848 (Studien zu Politik und Verwaltung, Bd. 36), Wien: Böhlau.

Keßler, Johann Georg Christoph von (1806): Oesterreichisches Geschäften= Lexikon oder 
Sammlung aller Gattungen schriftlicher Aufsätze, welche in politischen = Finanz = 
Handlungs = Bergwesens = Land = und Hauswirthschäftlichen Angelegenheiten zum Bei-
spiel dienen können, 1. Teil A–K, Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage, Wien: Johann 
Georg Ritter von Mösle .

Kielmannsegg, Erich Graf (1906): Geschäftsvereinfachung und Kanzleireform bei öffentlichen 
Ämtern und Behörden. Ein Informationskurs in sechs Vorträgen, Wien: Manz.

Langer, Alfons (1914): Das Disziplinarverfahren nach der Dienstpragmatik. Erläuterungen und 
Beispiele, Wien: Manz.

Margreiter, Klaus (2011): Die Diskussion über die deutsche Verwaltungssprache, ca. 1750–1840, 
in: Sprachvollzug im Amt. Kommunikation und Verwaltung im Europa des 19. und 20. Jahr-
hunderts, hg. v. Peter Becker, Bielefeld: Transcript, S. 75–105.

Nawiasky, Hans (1914): Die Dienstpragmatik. Vorlesung gehalten in der freien Vereinigung für 
staatswissenschaftliche Fortbildung in Wien im November 1913 von Dr. Hans Nawiasky, 
Privatdozent an der Universität Wien, Wien: Tempsky.

Pace, Graf Anton (Hg.) (1914): Die Dienstpragmatik (Gesetz über das Dienstverhält-
nis der Staatsbeamten und der Staatsdienerschaft). Erläutert durch Auszüge aus den 
parlamentarischen Verhandlungen und ergänzt durch die hauptsächlichen Vorschriften über 
Bezüge und Versorgungsgenüsse, Wien: Manz.

Wimmer, Mario (2007): Archivkörper. Eine Geschichte historischer Einbildungskraft, Konstanz: 
Konstanz University Press.

Zelger, Sabine (2009): Das ist alles viel komplizierter, Herr Sektionschef! Bürokratie – 
literarische Reflexionen aus Österreich, Wien: Böhlau.

Nicht veröffentlichte Quellen

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, Präsidium, 
Disziplinaroberkommission, Karton 13, 52-DOK/31, Josef Feiferlik.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, Präsidium, 
Disziplinaroberkommission, Karton 13, D 120/36, Arnold Feuerstein.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, Präsidium, 
Disziplinaroberkommission, Karton 14, D-71/1937, Martin Finsterer.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, Präsidium, 
Disziplinaroberkommission, Karton 15, D-91/35, Leopold Fleischer.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, Präsidium, 
Disziplinaroberkommission, Karton 16, D-129–1937, Mathilde Franek.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, Präsidium, 
Disziplinaroberkommission, Karton 16, D 85/1/1937, Josef Fransche.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, Präsidium, 
Disziplinaroberkommission, Karton 18, DOK des Inneren, 9/3, Karl Gadzinski.



102 T. Garstenauer

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Inter-
national Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die 
Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und 
Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß 
nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vor-
genommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls 
der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes 
ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht 
und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben 
aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers 
einzuholen.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

	Jenseits einer »bloßen Formulariensammlung«. Das Disziplinarverfahren nach der Dienstpragmatik 1914 und seine Umsetzung 
	Das Disziplinarverfahren nach der DP von 1914
	Woraus besteht ein Disziplinarakt?
	Die verschwundene Waage vom Schwendermarkt
	Abschließende Bemerkungen
	Literatur


